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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Schulorganisationsgesetzes 

Lehrpläne Lehrpläne 
§ 6. (1) bis (1b) ... § 6. (1) bis (1b) ... 
(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 

 a) die allgemeinen Bildungsziele, 
 b) die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände 

und didaktische Grundsätze, 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 
 a) die allgemeinen Bildungsziele, 
 b) die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände 

und didaktische Grundsätze, 
 c) den Lehrstoff, 
 d) die Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen, soweit dies 

im Hinblick auf die Bildungsaufgabe der betreffenden Schulart 
(Schulform, Fachrichtung) sowie die Übertrittsmöglichkeiten 
erforderlich ist und 

 c) den Lehrstoff, 
 d) die Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen, soweit dies 

im Hinblick auf die Bildungsaufgabe der betreffenden Schulart 
(Schulform, Fachrichtung) sowie die Übertrittsmöglichkeiten 
erforderlich ist und 

 e) die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmaß der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände (Stundentafel), 

 f) soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind 
Kernanliegen in den Bildungs- und Lehraufgaben oder den didaktischen 
Grundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben. 

 e) die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmaß der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände (Stundentafel), 

 f) soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind 
Kernanliegen in den Bildungs- und Lehraufgaben oder den didaktischen 
Grundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben. 

Die Lehrpläne der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe an zumindest 
dreijährigen mittleren und höheren Schulen müssen, alle anderen Lehrpläne 
können, jeweils kumulativ oder alternativ Kompetenzen, Kompetenzmodelle und 
Kompetenzmodule enthalten. Die Semester der letzten Schulstufe der 
semestrierten Oberstufe bilden ein Kompetenzmodul. 

Die Lehrpläne der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe an zumindest 
dreijährigen mittleren und höheren Schulen müssen, alle anderen Lehrpläne 
können, jeweils kumulativ oder alternativ Kompetenzen, Kompetenzmodelle und 
Kompetenzmodule enthalten. Schulstufen, hinsichtlich derer die im Winter- und 
im Sommersemester erbrachten Leistungen am Ende des Unterrichtsjahres als 
Jahresleistungen zu beurteilen sind, sowie die Semester der letzten Schulstufe der 
semestrierten Oberstufe bilden ein Kompetenzmodul. 

(3) … (3) … 
(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative 

Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im II. Hauptstück für die 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative 
Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im II. Hauptstück für die 
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einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei 
oder mehrere der im II. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als alternative 
oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen sind. Überdies können 
bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die 
Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt werden. 
Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände 
als Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders begabte und 
interessierte Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche 
Übungen sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den 
Lehrplänen für Schulen für Berufstätige die Einbeziehung von Formen des 
Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 
Weiters können auf Grund der Aufgaben der einzelnen Schularten sowie der 
österreichischen Schule (§ 2) durch schulautonome Lehrplanbestimmungen im 
Rahmen der Ermächtigung (Abs. 1) zusätzlich zu den im II. Hauptstück 
genannten Unterrichtsgegenständen weitere Pflichtgegenstände und verbindliche 
Übungen festgelegt werden. 

einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei 
oder mehrere der im II. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als alternative 
oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen sind. Überdies können 
bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die 
Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt werden. 
Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände 
als Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders begabte und 
interessierte Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche 
Übungen sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den 
Lehrplänen für Schulen für Berufstätige die Einbeziehung von Formen des 
Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 
Weiters können auf Grund der Aufgaben der einzelnen Schularten sowie der 
österreichischen Schule (§ 2) durch schulautonome Lehrplanbestimmungen im 
Rahmen der Ermächtigung (Abs. 1) zusätzlich zu den im II. Hauptstück 
genannten Unterrichtsgegenständen weitere Pflichtgegenstände, alternative 
Pflichtgegenstände, insbesondere Wahlpflichtgegenstände, und verbindliche 
Übungen festgelegt sowie Pflichtgegenstände oder Teile davon zusammengefasst 
werden. 

(4a) und (5) ... (4a) und (5) ... 
§ 8. Begriffsbestimmungen § 8. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: 
 a) bis d) ...  a) bis d) ... 
 e) unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, 

deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer von mehreren 
Unterrichtsgegenständen gewählt werden kann und der gewählte 
Unterrichtsgegenstand wie ein Pflichtgegenstand gewertet wird; 

 e) unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, 
deren Besuch zur Wahl gestellt wird und der gewählte 
Unterrichtsgegenstand oder die gewählten Unterrichtsgegenstände 
wie Pflichtgegenstände gewertet werden; 

 f) ...  f) ... 
 g) unter Förderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsveranstaltungen  g) unter Förderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsveranstaltungen 
 aa) für Schüler, die in Pflichtgegenständen eines zusätzlichen 

Lernangebotes bedürfen, weil sie die Anforderungen in wesentlichen 
Bereichen nur mangelhaft erfüllen oder wegen eines Schulwechsels 
Umstellungsschwierigkeiten haben, 

 aa) für Schüler, für die eine Förderungsbedürftigkeit durch die 
unterrichtende Lehrperson festgestellt wurde oder die sich für diesen 
ergänzenden Unterricht anmelden, 

 bb) bis dd) ...  bb) bis dd) ... 
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 h) bis r) ...  h) bis r) ... 

§ 8i. (1) Die Durchführung von Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit 
gemäß § 8 lit. g sublit. dd (Sommerschule), die klassen-, schulstufen- und 
schulstandortübergreifend erfolgen kann, bedarf abweichend von Abs. 1 Z 3 der 
Zustimmung der Schulbehörde und des Schulerhalters. Die Schulbehörde darf die 
Zustimmung nur erteilen, wenn zumindest sechs Schülerinnen oder Schüler bis 
zum Ende des Unterrichtsjahres angemeldet sind. Die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler einer Gruppe oder eines Kurses hat mindestens sechs und bis 
einschließlich der 8. Schulstufe höchstens 15 zu betragen. Der Unterricht kann 
entweder von Lehrpersonen oder von Lehramtsstudierenden unter Betreuung 
durch die Schulleitung oder die mit der Leitung der Sommerschule betrauten 
Lehrperson erteilt werden. An Bildungsanstalten für Elementarpädagogik kann 
dieser Förderunterricht auch zur Erfüllung von Praktika gemäß § 20 Abs. 3 und 4 
SchUG sowie § 78 SchOG in den Praxiskindergärten, die zu diesem Zweck 
während des Zeitraumes gemäß § 2 Abs. 9 Schulzeitgesetz 1985 geöffnet werden 
dürfen, durchgeführt werden. 

§ 8i. (1) Die Durchführung von Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit 
gemäß § 8 lit. g sublit. dd (Sommerschule), die klassen-, schulstufen-, 
schulstandort- und schulartenübergreifend erfolgen kann, bedarf abweichend von 
§ 8a Abs. 1 Z 3 der Zustimmung der Schulbehörde und des Schulerhalters. Die 
Schulbehörde darf die Zustimmung nur erteilen, wenn zumindest sechs 
Schülerinnen oder Schüler bis zum Ende des Unterrichtsjahres angemeldet sind. 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Gruppe oder eines Kurses hat 
mindestens sechs und bis einschließlich der 8. Schulstufe höchstens 15 zu 
betragen. Der Unterricht kann entweder von Lehrpersonen oder von 
Lehramtsstudierenden unter Betreuung durch die Schulleitung oder die mit der 
Leitung der Sommerschule betrauten Lehrperson erteilt werden. An 
Bildungsanstalten für Elementarpädagogik kann dieser Förderunterricht auch zur 
Erfüllung von Praktika gemäß § 20 Abs. 3 und 4 SchUG sowie § 78 SchOG in 
den Praxiskindergärten, die zu diesem Zweck während des Zeitraumes gemäß § 2 
Abs. 9 Schulzeitgesetz 1985 geöffnet werden dürfen, durchgeführt werden. 

(2) … (2) … 
Formen der allgemein bildenden höheren Schulen Formen der allgemein bildenden höheren Schulen 

§ 36. Folgende Formen der allgemein bildenden höheren Schulen – 
abgesehen von den Sonderformen (§ 37) – kommen in Betracht: 

§ 36. Folgende Formen der allgemein bildenden höheren Schulen – 
abgesehen von den Sonderformen (§ 37) – kommen in Betracht: 

 1. ...  1. ... 
 a) bis c) ...  a) bis c) ... 
 2. nur mit Oberstufe: das Oberstufenrealgymnasium – mit besonderer 

Berücksichtigung von sprachlichen, naturwissenschaftlichen und 
musisch-kreativen Bildungsinhalten. 

 2. nur mit Oberstufe: das Oberstufenrealgymnasium. 

§ 39. Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schulen § 39. Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schulen 
(1) In den Lehrplänen (§ 6) der im § 36 genannten Formen der allgemein 

bildenden höheren Schulen sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
(1) In den Lehrplänen (§ 6) der allgemein bildenden höheren Schulen und 

deren in § 36 genannten Formen sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
... ... 
(1a) bis (5) ... (1a) bis (5) ... 

Aufnahmsvoraussetzungen Aufnahmsvoraussetzungen 
§ 40. (1) Die Aufnahme in die 1. Klasse einer allgemeinbildenden höheren § 40. (1) Die Aufnahme in die 1. Klasse der allgemeinbildenden höheren 
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Schule setzt voraus, daß die vierte Stufe der Volksschule erfolgreich 
abgeschlossen wurde und die Beurteilung in Deutsch, Lesen, Schreiben sowie 
Mathematik für die vierte Schulstufe mit „Sehr gut“ oder „Gut“ erfolgte; die 
Beurteilung mit „Befriedigend“ in diesen Pflichtgegenständen steht der 
Aufnahme nicht entgegen, sofern die Schulkonferenz der Volksschule feststellt, 
daß der Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer 
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der allgemeinbildenden höheren Schule 
genügen wird. Aufnahmsbewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, haben 
eine Aufnahmsprüfung abzulegen. Abweichend von den vorstehenden 
Bestimmungen setzt die Aufnahme von Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf den Besuch der 4. Stufe der Volksschule oder der entsprechenden 
Stufe der Sonderschule für die Aufnahme in die 1. Klasse einer 
allgemeinbildenden höheren Schule voraus. 

Schule setzt voraus, daß die vierte Stufe der Volksschule erfolgreich 
abgeschlossen wurde und die Beurteilung in Deutsch, Lesen, Schreiben sowie 
Mathematik für die vierte Schulstufe mit „Sehr gut“ oder „Gut“ erfolgte; die 
Beurteilung mit „Befriedigend“ in diesen Pflichtgegenständen steht der 
Aufnahme nicht entgegen, sofern die Schulkonferenz der Volksschule feststellt, 
daß der Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer 
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der allgemeinbildenden höheren Schule 
genügen wird. Aufnahmsbewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, haben 
eine Aufnahmsprüfung abzulegen. Abweichend von den vorstehenden 
Bestimmungen setzt die Aufnahme von Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf den Besuch der 4. Stufe der Volksschule oder der entsprechenden 
Stufe der Sonderschule für die Aufnahme in die 1. Klasse der allgemeinbildenden 
höheren Schule voraus. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
Lehrpläne Lehrpläne 

§ 55a. (1) bis (2) … § 55a. (1) bis (2) … 
 (3) Weiters können Wahlpflichtgegenstände als alternative 

Pflichtgegenstände in einem solchen Stundenausmaß vorgesehen werden, dass 
unter Einbeziehung der sonstigen Pflichtgegenstände das Gesamtstundenausmaß 
der Pflichtgegenstände für alle Schülerinnen und Schüler gleich ist. Die 
Wahlpflichtgegenstände dienen der Ergänzung, Erweiterung oder Vertiefung der 
Pflichtgegenstände und der spezifischen Bildungsinhalte der jeweiligen Schulart, 
Schulform oder Fachrichtung. 

Klassenschülerzahl Klassenschülerzahl 
§ 57. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden mittleren Schule 

sowie an Sonderformen mit modularer Unterrichtsorganisation die Zahl der ein 
Modul besuchenden Studierenden sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf 
den Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen 
Möglichkeiten und auf die mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach 
Maßgabe der der Schule gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen 
festzulegen. § 8a Abs. 2 ist anzuwenden. Der Pflichtgegenstand Ethik ist 
möglichst zeitgleich mit dem Religionsunterricht jener gesetzlich anerkannten 
Kirche (Religionsgesellschaft) durchzuführen, der die höchste Zahl an 
Schülerinnen und Schülern der Schule angehört. Wenn Kirchen 

§ 57. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden mittleren Schule 
sowie an Sonderformen mit modularer Unterrichtsorganisation die Zahl der ein 
Modul besuchenden Studierenden sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf 
den Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen 
Möglichkeiten und auf die mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach 
Maßgabe der der Schule gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen 
festzulegen. § 8a Abs. 2 ist anzuwenden. Für die Wahlpflichtgegenstände können 
ab der 10. Schulstufe klassen-, schulstufen- oder schulstandortübergreifende 
Schülergruppen gebildet werden. Der Pflichtgegenstand Ethik ist möglichst 
zeitgleich mit dem Religionsunterricht jener gesetzlich anerkannten Kirche 
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(Religionsgesellschaften) den Religionsunterricht in kooperativer Form abhalten, 
so ist für die Ermittlung der Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe aller 
Angehörigen der an der Kooperation teilnehmenden Kirchen 
(Religionsgesellschaften) zu bilden. Sind weniger als zehn Schülerinnen oder 
Schüler einer Klasse zur Teilnahme am Ethikunterricht verpflichtet, so sind sie 
zunächst mit Schülerinnen oder Schülern anderer Klassen der gleichen 
Schulstufe, dann anderer Klassen der Schule und schließlich anderer Schulen 
zusammenzuziehen, bis die Zahl mindestens zehn beträgt. 

(Religionsgesellschaft) durchzuführen, der die höchste Zahl an Schülerinnen und 
Schülern der Schule angehört. Wenn Kirchen (Religionsgesellschaften) den 
Religionsunterricht in kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe aller Angehörigen der an der 
Kooperation teilnehmenden Kirchen (Religionsgesellschaften) zu bilden. Sind 
weniger als zehn Schülerinnen oder Schüler einer Klasse zur Teilnahme am 
Ethikunterricht verpflichtet, so sind sie zunächst mit Schülerinnen oder Schülern 
anderer Klassen der gleichen Schulstufe, dann anderer Klassen der Schule und 
schließlich anderer Schulen zusammenzuziehen, bis die Zahl mindestens zehn 
beträgt. 

Lehrpläne Lehrpläne 
§ 68a. (1) und (2) … § 68a. (1und (2) … 
 (3) Weiters können Wahlpflichtgegenstände als alternative 

Pflichtgegenstände in einem solchen Stundenausmaß vorgesehen werden, dass 
unter Einbeziehung der sonstigen Pflichtgegenstände das Gesamtstundenausmaß 
der Pflichtgegenstände für alle Schülerinnen und Schüler gleich ist. Die 
Wahlpflichtgegenstände dienen der Ergänzung, Erweiterung oder Vertiefung der 
Pflichtgegenstände und der spezifischen Bildungsinhalte der jeweiligen Schulart, 
Schulform oder Fachrichtung. 

Klassenschülerzahl Klassenschülerzahl 
§ 71. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden höheren Schule sowie 

an Sonderformen mit modularer Unterrichtsorganisation die Zahl der ein Modul 
besuchenden Studierenden sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf den 
Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten 
und auf die mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach Maßgabe der der 
Schule gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen. § 8a 
Abs. 2 ist anzuwenden. Der Pflichtgegenstand Ethik ist möglichst zeitgleich mit 
dem Religionsunterricht jener gesetzlich anerkannten Kirche 
(Religionsgesellschaft) durchzuführen, der die höchste Zahl an Schülerinnen und 
Schülern der Schule angehört. Wenn Kirchen (Religionsgesellschaften) den 
Religionsunterricht in kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe aller Angehörigen der an der 
Kooperation teilnehmenden Kirchen (Religionsgesellschaften) zu bilden. Sind 
weniger als zehn Schülerinnen oder Schüler einer Klasse zur Teilnahme am 

§ 71. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden höheren Schule sowie 
an Sonderformen mit modularer Unterrichtsorganisation die Zahl der ein Modul 
besuchenden Studierenden sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf den 
Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten 
und auf die mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach Maßgabe der der 
Schule gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen. § 8a 
Abs. 2 ist anzuwenden. Für die Wahlpflichtgegenstände können ab der 10. 
Schulstufe klassen-, schulstufen- oder schulstandortübergreifende 
Schülergruppen gebildet werden. Der Pflichtgegenstand Ethik ist möglichst 
zeitgleich mit dem Religionsunterricht jener gesetzlich anerkannten Kirche 
(Religionsgesellschaft) durchzuführen, der die höchste Zahl an Schülerinnen und 
Schülern der Schule angehört. Wenn Kirchen (Religionsgesellschaften) den 
Religionsunterricht in kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe aller Angehörigen der an der 
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Ethikunterricht verpflichtet, so sind sie zunächst mit Schülerinnen oder Schülern 
anderer Klassen der gleichen Schulstufe, dann anderer Klassen der Schule und 
schließlich anderer Schulen zusammenzuziehen, bis die Zahl mindestens zehn 
beträgt. 

Kooperation teilnehmenden Kirchen (Religionsgesellschaften) zu bilden. Sind 
weniger als zehn Schülerinnen oder Schüler einer Klasse zur Teilnahme am 
Ethikunterricht verpflichtet, so sind sie zunächst mit Schülerinnen oder Schülern 
anderer Klassen der gleichen Schulstufe, dann anderer Klassen der Schule und 
schließlich anderer Schulen zusammenzuziehen, bis die Zahl mindestens zehn 
beträgt. 

Sonderformen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Sonderformen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 
§ 79. (1) Als Sonderformen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 

können geführt werden: 
§ 79. (1) Als Sonderformen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 

können geführt werden: 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

  4. Lehrgänge für Elementarpädagogik, welche die Aufgabe haben, 
Absolventinnen und Absolventen der Bildungsanstalt für 
Sozialpädagogik ergänzend das Bildungsgut einer Bildungsanstalt für 
Elementarpädagogik zu vermitteln. Der Ausbildungsgang dauert ein 
Jahr und wird durch eine Diplomprüfung für Elementarpädagogik 
abgeschlossen. Diese Lehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer, geführt werden. Lehrgänge für Berufstätige sind in 
Semester zu gliedern und in Modulen zu organisieren. 

(2) ... (2) ... 
„Bildungsanstalt für Leistungssport“ und „Bildungsanstalt für darstellende 

Kunst“ 
„Bildungsanstalt für Leistungssport“ und „Bildungsanstalt für darstellende 

Kunst“ 
§ 128e. (1) bis (3) ... § 128e. (1) bis (3) ... 
(4) Die Bildungsanstalt ist berechtigt, ab der 9. Schulstufe schulautonome, 

von schulunterrichts-, schulorganisations- und schulzeitrechtlichen Regelungen 
abweichende, Regelungen in folgenden Bereichen und im jeweils angeführten 
Ausmaß zu treffen: 

(4) Die Bildungsanstalt ist berechtigt, ab der 9. Schulstufe schulautonome, 
von schulunterrichts-, schulorganisations- und schulzeitrechtlichen Regelungen 
abweichende, Regelungen in folgenden Bereichen und im jeweils angeführten 
Ausmaß zu treffen: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Führung des Unterrichtsgegenstandes „Bewegung und Sport“, wobei 

dieser durch einen Unterrichtsgegenstand, der sich mit den theoretischen 
Grundlagen des Sportes oder vergleichbaren theoretischen künstlerischen 
Leistungen auseinandersetzt, oder ein durch den Kooperationspartner 
durchgeführtes, durch die Schule anerkanntes „Basistraining“ ganz oder 
teilweise ersetzt werden kann, 

 3. Führung des Unterrichtsgegenstandes „Bewegung und Sport“, wobei 
dieser durch einen Unterrichtsgegenstand, der sich mit den theoretischen 
Grundlagen des Sportes oder vergleichbaren theoretischen künstlerischen 
Leistungen auseinandersetzt, einen Unterrichtsgegenstand, der mit Sport 
oder Kunst im Hinblick auf eine zukünftige Berufstätigkeit gemäß der 
Aufgabe der jeweiligen Schule im Zusammenhang steht, oder ein durch 
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den Kooperationspartner durchgeführtes, durch die Schule anerkanntes 
„Basistraining“ ganz oder teilweise ersetzt werden kann, 

 4. bis 9. ...  4. bis 9. ... 
Private Bildungsanstalten können vom Höchstmaß der Schulveranstaltungen, die 
im Zusammenhang mit der künstlerischen Ausbildung stattfinden, abweichen. 

Private Bildungsanstalten können vom Höchstmaß der Schulveranstaltungen, die 
im Zusammenhang mit der künstlerischen Ausbildung stattfinden, abweichen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 131. (1) bis (47) … § 131. (1) bis (47) … 
 (48) § 6 Abs. 4, § 8 lit. e, § 8 lit. g sublit. aa, § 8i Abs. 1 erster Satz, § 36 Z 2, 

§ 39 Abs. 1, § 40 Abs. 1, § 55a Abs. 3, § 57 dritter Satz, § 68a Abs. 3, § 71 dritter 
Satz, § 79 Abs. 1 Z 5, § 128e Abs. 4 Z 3 und § 132c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2022 treten mit dem Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 und 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 
§ 132c. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann 

der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 und 2021/22 mit Verordnung 

§ 132c. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann 
der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Artikel 2 
Änderung des Schulunterrichtsgesetzes 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen 
§ 11. (1) bis (3) ... § 11. (1) bis (3) ... 
(3a) Die Abs. 1 bis 3 gelten für die Wahlpflichtgegenstände an 

allgemeinbildenden höheren Schulen (§ 39 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes) 
(3a) Die Abs. 1 bis 3 gelten für die Wahlpflichtgegenstände an mittleren 

und höheren Schulen mit der Maßgabe, dass der Eintritt in 
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mit der Maßgabe, daß der Eintritt in Wahlpflichtgegenstände zur Vertiefung und 
Erweiterung des Bildungsinhaltes eines Pflichtgegenstandes auch in einer höheren 
Stufe als jener Schulstufe erfolgen kann, in der sie erstmals angeboten werden. 

Wahlpflichtgegenstände auch in einer höheren Stufe als jener Schulstufe 
erfolgen kann, in der sie erstmals angeboten werden. Die Schulleitung kann 
festlegen, dass die Wahl oder Zuweisung schuljahres- oder semesterweise zu 
erfolgen hat (Kurssystem) und jeweils nur für das betreffende Schuljahr 
(ganzjährige Oberstufe) oder für das betreffende Semester (semestrierte 
Oberstufe) gilt. 

(4) bis (6a) ... (4) bis (6a) ... 
(6b) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren 

Schulen hat der Schulleiter einen Schüler auf sein Ansuchen von der Teilnahme 
an einzelnen Pflichtgegenständen für ein Semester zu befreien, wenn 

(6b) An zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen kann die 
Schulleitung oder der Abteilungsvorstand, insbesondere zur 
Begabungsförderung, nach organisatorischen Möglichkeiten und wenn keine 
pädagogischen oder didaktischen Gründe entgegenstehen einer Schülerin oder 
einem Schüler auf Ansuchen die Teilnahme 

 1. der Schüler in diesem Pflichtgegenstand des betreffenden Semesters eine 
Semesterprüfung gemäß § 23b erfolgreich abgelegt hat oder 

 1. an anderen als ihren oder seinen stundenplanmäßigen 
Pflichtgegenständen oder anderen schulischen Angeboten des gleichen 
Semesters oder der gleichen Schulstufe, 

 2.  diesen Pflichtgegenstand des betreffenden Semesters gemäß § 26b 
erfolgreich absolviert hat oder 

 2. am Unterricht einer höheren Schulstufe oder eines höheren Semesters 
oder 

 3. er im Fall des Wiederholens der Schulstufe (§ 27) diesen 
Pflichtgegenstand des betreffenden Semesters vor dem Wiederholen der 
Schulstufe bereits erfolgreich absolviert hat und die dadurch frei 
werdende Zeit für andere schulische Angebote genutzt werden kann. 

 3. am Unterricht eines niedrigeren Semesters, 

 genehmigen. Für diese Teilnahme ist die Schülerin oder der Schüler für 
einzelne Stunden, Semester oder eine Schulstufe von der Teilnahme an 
einzelnen Gegenständen des stundenplanmäßigen Unterrichts ihrer oder seiner 
Klasse oder ihres oder seines Jahrganges ganz oder teilweise zu befreien. 

(7) bis (10) ... (7) bis (10) ... 
Freigegenstände, unverbindliche Übungen und Förderunterricht Freigegenstände, unverbindliche Übungen und Förderunterricht 

§ 12. (1) bis (6) ... § 12. (1) bis (6) ... 
(7) Soweit nicht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Förderunterricht 

gemäß Abs. 6 besteht, können sich Schüler nach Feststellung der 
Förderungsbedürftigkeit durch den unterrichtenden Lehrer zur Teilnahme am 
Förderunterricht anmelden. Die Anmeldung gilt nur für den betreffenden Kurs des 
Förderunterrichtes oder - sofern ein Kurs lehrplanmäßig nicht vorgesehen ist - für 
die für den betreffenden Schüler vorgesehene Dauer des Förderunterrichtes. 

(7) Soweit nicht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Förderunterricht 
gemäß Abs. 6 besteht, können sich Schüler zur Teilnahme am Förderunterricht 
anmelden. Die Anmeldung gilt nur für den betreffenden Kurs des 
Förderunterrichtes oder - sofern ein Kurs lehrplanmäßig nicht vorgesehen 
ist - für die für den betreffenden Schüler vorgesehene Dauer des 
Förderunterrichtes. 
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(8) bis (12) ... (8) bis (12) ... 

Information der Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigten 
und der Lehrberechtigten 

Information der Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigten 
und der Lehrberechtigten 

§ 19. (1) bis (1b) ... § 19. (1) bis (1b) ... 
(2) Am Ende des 1. Semesters ist für jede Schülerin und jeden Schüler eine 

Schulnachricht auszustellen. Davon ausgenommen sind die Vorschulstufe und 
Klassen der Volks- und Sonderschule, hinsichtlich derer anstelle der Beurteilung 
gemäß §§ 18 und 20 eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation 
gemäß § 18a tritt, sofern nicht gemäß § 18a Abs. 6 die Ausstellung einer 
Schulnachricht verlangt wird, sowie lehrgangs- und saisonmäßige Berufsschulen. 
Weiters ausgenommen sind die 10. bis 13. Schulstufe von zumindest dreijährigen 
mittleren und höheren Schulen, hinsichtlich derer am Ende des 1. Semesters nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 22a ein Semesterzeugnis über das betreffende 
Wintersemester auszustellen ist. Davon abweichend ist an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen auf Verlangen der Schülerin oder des Schülers eine Schulnachricht 
auszustellen, sofern der Lehrgang nach mindestens der Hälfte der Lehrgangsdauer 
unterbrochen wird. Die Schulnachricht hat die Noten der Schülerin oder des 
Schülers in den einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. In 
leistungsdifferenzierten Gegenständen ist zur Note auch das Leistungsniveau 
anzugeben; an Berufsschulen entfällt die Angabe der Leistungsniveaus, doch ist im 
Falle des Besuches von Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertieftem 
Bildungsangebot (§ 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes) ein diesbezüglicher 
Vermerk aufzunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der besonderen 
Bezeichnung dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist. Weiters ist im Falle des 
§ 31c ein diesbezüglicher Vermerk aufzunehmen. Sofern für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lehrpläne verschiedener 
Schularten oder Schulstufen Anwendung finden, sind Abweichungen vom 
Lehrplan der Schulart und der Schulstufe, die die Schülerin oder der Schüler 
besucht, zu vermerken. Ferner hat die Schulnachricht die Note der Schülerin oder 
des Schülers für das Verhalten in der Schule (§ 21) zu enthalten. Für verbindliche 
und unverbindliche Übungen sowie für therapeutische und funktionelle Übungen 
sind nur Teilnahmevermerke aufzunehmen. In Sonderschulen für Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf ist anstelle der Noten der erreichte Entwicklungsstand der 
Schülerin oder des Schülers darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen für 
mehrfach behinderte Kinder, wenn Arten und Ausmaß der Mehrfachbehinderung 

(2) Am Ende des 1. Semesters ist für jede Schülerin und jeden Schüler 
eine Schulnachricht auszustellen. Davon ausgenommen sind die Vorschulstufe 
und Klassen der Volks- und Sonderschule, hinsichtlich derer anstelle der 
Beurteilung gemäß §§ 18 und 20 eine Information über die Lern- und 
Entwicklungssituation gemäß § 18a tritt, sofern nicht gemäß § 18a Abs. 6 die 
Ausstellung einer Schulnachricht verlangt wird, sowie lehrgangs- und 
saisonmäßige Berufsschulen. Weiters ausgenommen sind die 10. bis 13. 
Schulstufe von Schulen, an welchen die semestrierte Oberstufe geführt wird. 
Ferner ausgenommen ist die letzte Schulstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schule, wenn an dieser die ganzjährige Oberstufe geführt wird. Davon 
abweichend ist an lehrgangsmäßigen Berufsschulen auf Verlangen der 
Schülerin oder des Schülers eine Schulnachricht auszustellen, sofern der 
Lehrgang nach mindestens der Hälfte der Lehrgangsdauer unterbrochen wird. 
Die Schulnachricht hat die Noten der Schülerin oder des Schülers in den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. In 
leistungsdifferenzierten Gegenständen ist zur Note auch das Leistungsniveau 
anzugeben; an Berufsschulen entfällt die Angabe der Leistungsniveaus, doch 
ist im Falle des Besuches von Pflichtgegenständen mit erweitertem oder 
vertieftem Bildungsangebot (§ 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes) ein 
diesbezüglicher Vermerk aufzunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der 
besonderen Bezeichnung dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist. Weiters ist 
im Falle des § 31c ein diesbezüglicher Vermerk aufzunehmen. Sofern für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lehrpläne 
verschiedener Schularten oder Schulstufen Anwendung finden, sind 
Abweichungen vom Lehrplan der Schulart und der Schulstufe, die die 
Schülerin oder der Schüler besucht, zu vermerken. Ferner hat die 
Schulnachricht die Note der Schülerin oder des Schülers für das Verhalten in 
der Schule (§ 21) zu enthalten. Für verbindliche und unverbindliche Übungen 
sowie für therapeutische und funktionelle Übungen sind nur 
Teilnahmevermerke aufzunehmen. In Sonderschulen für Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf ist anstelle der Noten der erreichte Entwicklungsstand der 
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diese Form der Beurteilung erforderlich machen. In der Mittelschule ist der 
Schülerin oder dem Schüler in der 8. Schulstufe zusätzlich zur Schulnachricht eine 
ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung auszustellen, die in 
schriftlicher Form die Leistungsstärken sowie Lernfortschritte der Schülerin oder 
des Schülers ausweist. 

Schülerin oder des Schülers darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen für 
mehrfach behinderte Kinder, wenn Arten und Ausmaß der 
Mehrfachbehinderung diese Form der Beurteilung erforderlich machen. In der 
Mittelschule ist der Schülerin oder dem Schüler in der 8. Schulstufe zusätzlich 
zur Schulnachricht eine ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung 
auszustellen, die in schriftlicher Form die Leistungsstärken sowie 
Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers ausweist. 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 
Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe 

§ 20. (1) bis (9) ... § 20. (1) bis (9) ... 
(10) Die Überschrift sowie Abs. 1 bis 4 und 6 gelten für die 10. bis 

13. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen mit der 
Maßgabe, dass 

(10) Die Überschrift sowie Abs. 1 bis 4 und 6 gelten für Schulen, an 
denen die semestrierte Oberstufe geführt wird, ab der 10. Schulstufe mit der 
Maßgabe, dass 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
 5. in Abs. 6 unter „Unterrichtsjahr“ das Sommersemester zu verstehen ist 

und die Klassenkonferenz am Ende des Wintersemesters in der letzten 
Unterrichtswoche vor den Semesterferien abzuhalten ist. 

 5. in Abs. 6 unter „Unterrichtsjahr“ das Sommersemester zu verstehen ist 
und die Klassenkonferenz am Ende des Wintersemesters in der letzten 
Unterrichtswoche vor dem Ende des ersten Semesters abzuhalten ist. 

Jahreszeugnis, Abschlußzeugnis, Schulbesuchsbestätigung Jahreszeugnis, Abschlußzeugnis, Schulbesuchsbestätigung 
§ 22. (1) Am Ende des Unterrichtsjahres, bei lehrgangs- und saisonmäßigen 

Berufsschulen am Ende des Lehrganges, ist für jede Schülerin und jeden Schüler 
ein Jahreszeugnis über die betreffende Schulstufe auszustellen. Dies gilt nicht, 
wenn gemäß § 18a eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation zu 
erfolgen hat und eine schriftliche Jahresinformation auszustellen ist, sofern nicht 
gemäß § 18a Abs. 6 die Ausstellung eines Jahreszeugnisses verlangt wird. Dies 
gilt weiters nicht für die 10. bis 13. Schulstufe von zumindest dreijährigen 
mittleren und höheren Schulen, hinsichtlich derer am Ende der betreffenden 
Schulstufe nach Maßgabe der Bestimmungen des § 22a ein Semesterzeugnis über 
das betreffende Sommersemester auszustellen ist. 

§ 22. (1) Am Ende des Unterrichtsjahres, bei lehrgangs- und 
saisonmäßigen Berufsschulen am Ende des Lehrganges, ist für jede Schülerin 
und jeden Schüler ein Jahreszeugnis über die betreffende Schulstufe 
auszustellen. Dies gilt nicht, wenn gemäß § 18a eine Information über die 
Lern- und Entwicklungssituation zu erfolgen hat und eine schriftliche 
Jahresinformation auszustellen ist, sofern nicht gemäß § 18a Abs. 6 die 
Ausstellung eines Jahreszeugnisses verlangt wird. Dies gilt weiters nicht für die 
10. bis 13. Schulstufe von Schulen, an denen die semestrierte Oberstufe 
geführt wird und hinsichtlich derer am Ende der betreffenden Schulstufe nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 22a ein Semesterzeugnis über das 
betreffende Sommersemester auszustellen ist. 

(1a) bis (11) ... (1a) bis (11) ... 
Semesterzeugnis Semesterzeugnis 

§ 22a. (1) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und 
höheren Schulen ist für jeden Schüler am Ende jedes Semesters ein 

§ 22a. (1) An zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen kann 
die Schulleitung mit Zustimmung des Schulgemeinschaftsausschusses festlegen, 
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Semesterzeugnis auszustellen (semestrierte Oberstufe). dass ab der 10. Schulstufe für jede Schülerin und jeden Schüler einer Schulart, 

Schulform oder Fachrichtung am Ende jedes Semesters ein Semesterzeugnis 
auszustellen ist und die Bestimmungen über die semestrierte Oberstufe 
anzuwenden sind. Die Schulleitung kann diese Anordnung mit Zustimmung des 
Schulgemeinschaftsausschusses bis spätestens 1. Februar mit Wirkung 
frühestens ab dem folgenden Schuljahr erlassen oder aufheben. Die 
Anordnungen der Schulleitung können jeweils nur aufsteigend in Kraft treten. 

(2) Das Semesterzeugnis hat insbesondere zu enthalten: (2) Das Semesterzeugnis hat insbesondere zu enthalten: 
 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
 5. die Unterrichtsgegenstände des betreffenden Semesters und  5. die Unterrichtsgegenstände des betreffenden Semesters und 
 a) ...  a) ... 
 b) auf Verlangen die Beurteilung der im Rahmen eines allfälligen 

Unterrichtsbesuches gemäß § 26b oder einer allfälligen 
Semesterprüfung gemäß § 23b erbrachten Leistungen oder 

 b) auf Verlangen die Beurteilung der im Rahmen eines allfälligen 
Unterrichtsbesuches gemäß § 11 Abs. 6b oder einer allfälligen 
Semesterprüfung gemäß § 23b erbrachten Leistungen oder 

 c) …  c) … 
 d) im Fall der Befreiung von der Teilnahme am Unterricht ein 

entsprechender Vermerk und im Fall der §§ 23b und 26b die 
Beurteilung der bei der Semesterprüfung bzw. im Rahmen des 
Unterrichtsbesuches erbrachten Leistungen, 

 d) im Fall der Befreiung von der Teilnahme am Unterricht ein 
entsprechender Vermerk und im Fall der §§ 23b und 11 Abs. 6b die 
Beurteilung der bei der Semesterprüfung bzw. im Rahmen des 
Unterrichtsbesuches erbrachten Leistungen oder 

  e) wenn für die Schule eine Festlegung gemäß § 36a Abs. 1a getroffen 
wurde, im Falle der Wiederholung der Schulstufe die jeweils 
bessere Beurteilung der im Pflichtgegenstand erbrachten Leistung 
und einen entsprechenden Vermerk oder 

  f) wenn für die Schule eine Festlegung gemäß § 36a Abs. 1a getroffen 
wurde, im Falle der Ersetzung eines Wahlpflichtgegenstandes durch 
einen anderen Wahlpflichtgegenstand gemäß § 23a Abs. 11 Z 3 
einen entsprechenden Vermerk, 

 6. bis 11. ...  6. bis 11. ... 
(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 

 Besuch von Unterrichtsgegenständen eines anderen Semesters oder einer 
anderen Schulstufe 

 § 22b. (1) Über den Besuch des Unterrichtsgegenstandes oder der 
Unterrichtsgegenstände in einem höheren Semester oder einer höheren 
Schulstufe ist der Schülerin oder dem Schüler ein Zeugnis auszustellen, 
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welches insbesondere zu enthalten hat: 

  1. Die Bezeichnung der Schule, 
  2. die Personalien der Schülerin oder des Schülers, 
  3. den Namen der unterrichtenden Lehrperson, 
  4. die Bezeichnung des Lehrplanes, 
  5. die Bezeichnung des Unterrichtsgegenstandes sowie des Semesters 

oder der Schulstufe, 
  6. die Beurteilung der Leistungen sowie 
  7. Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift der Lehrperson und der 

Schulleitung oder (bei Abteilungsgliederung) des Abteilungsvorstandes 
sowie Rundsiegel der Schule. 

 (2) Wird ein bereits besuchter Unterrichtsgegenstand, ausgenommen bei 
der Wiederholung einer Schulstufe, erneut besucht und werden die bei diesem 
Unterrichtsbesuch erbrachten Leistungen besser beurteilt, als beim 
vorangegangenen Besuch dieses Unterrichtsgegenstandes, verliert das 
betreffende Zeugnis oder Semesterzeugnis seine Gültigkeit; es ist einzuziehen 
und es ist ein neues Zeugnis oder Semesterzeugnis mit der besseren 
Beurteilung auszustellen. 

Wiederholungsprüfung Wiederholungsprüfung 
§ 23. (1) Ein Schüler darf – ausgenommen in der Grundschule sowie in 

Sonderschulen mit Klassenlehrersystem sowie in der 10. bis 13. Schulstufe von 
zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen – in einem 
Pflichtgegenstand oder in zwei Pflichtgegenständen eine Wiederholungsprüfung 
ablegen, wenn im Jahreszeugnis 

§ 23. (1) Ein Schüler darf – ausgenommen in der Grundschule sowie in 
Sonderschulen mit Klassenlehrersystem sowie in der 10. bis 13. Schulstufe von 
Schulen, an denen die semestrierte Oberstufe geführt wird – in einem 
Pflichtgegenstand oder in zwei Pflichtgegenständen eine 
Wiederholungsprüfung ablegen, wenn im Jahreszeugnis 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
(1a) bis (6) ... (1a) bis (6) ... 

Semesterprüfung Semesterprüfung 
§ 23a. (1) bis (10) ... § 23a. (1) bis (10) ... 

 (11) An Schulen, an denen eine Festlegung nach § 36a Abs. 1a getroffen 
wurde, gelten die Abs. 1 bis 10 mit der Maßgabe, dass 

  1. abweichend von Abs. 3 Semesterprüfungen und deren Wiederholung 
jedenfalls auch in dem auf die Semesterbeurteilung folgenden 
Semester abgelegt werden können, 
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  2. Schülerinnen und Schüler gemäß Abs. 1 auf Ansuchen berechtigt sind, 

nach Maßgabe der organisatorischen Möglichkeiten innerhalb der 
darauffolgenden zwei Semester die betreffenden 
Unterrichtsgegenstände durch einen Unterrichtsbesuch gemäß § 11 
Abs. 6b zu wiederholen, und ein damit erfolgreich abgeschlossener 
Unterrichtsgegenstand dieselbe Wirkung entfaltet wie eine positiv 
absolvierte Semesterprüfung und 

  3. Schülerinnen und Schüler auf Ansuchen berechtigt sind, einen nicht 
oder mit „Nicht genügend“ beurteilten Wahlpflichtgegenstand im 
darauffolgenden Semester durch den Besuch eines denselben 
Pflichtgegenstand betreffenden Wahlpflichtgegenstandes auf der 
gleichen Schulstufe zu ersetzen, sofern dem nicht pädagogische, 
didaktische oder organisatorische Gründe entgegenstehen. 

 Die Ansuchen gemäß Z 2 und Z 3 sind bis zu einem von der Schulleitung 
festzulegenden Zeitpunkt zu stellen. Wird ein nicht oder mit „Nicht genügend“ 
beurteilter Wahlpflichtgegenstand gemäß Z 3 durch einen anderen 
Wahlpflichtgegenstand ersetzt und wird dieser Wahlpflichtgegenstand 
erfolgreich abgeschlossen, ist der ersetzende Wahlpflichtgegenstand dem 
betreffenden Semester zuzurechnen und hat die Beurteilung im ersetzten 
Wahlpflichtgegenstand keinen Einfluss auf die Berechtigung zum Aufsteigen 
(§ 25 Abs. 11) oder zur Ablegung der Hauptprüfung gemäß § 36a Abs. 1a. 

Aufsteigen Aufsteigen 
§ 25. (1) bis (8) ... § 25. (1) bis (10) ... 

 (11) An Schulen, an denen die semestrierte Oberstufe geführt wird und 
eine Festlegung nach § 36a Abs. 1a getroffen wurde, sind Schülerinnen und 
Schüler abweichend von Abs. 10 dann zum Aufsteigen in die nächsthöhere 
Schulstufe berechtigt, wenn die Semesterzeugnisse über das Winter- und das 
Sommersemester der betreffenden Schulstufe oder der vorangegangenen 
Schulstufe (§ 22b Abs. 2) in den Pflichtgegenständen je Pflichtgegenstand nicht 
mehr als eine Nichtbeurteilung oder eine Beurteilung mit „Nicht genügend“ 
und insgesamt höchstens zwei Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit 
„Nicht genügend“ aufweisen. 

Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände  
§ 26b. (1) Schüler der 10. oder einer höheren Schulstufe an zumindest  



  14 von 31 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dreijährigen mittleren oder höheren Schulen, die über einen oder mehrere 
Unterrichtsgegenstände Semesterprüfungen gemäß § 23b erfolgreich abgelegt 
haben, sind nach Maßgabe der organisatorischen Möglichkeiten auf Ansuchen 
berechtigt, im folgenden Semester den oder die betreffenden 
Unterrichtsgegenstände im entsprechend höheren Semester zu besuchen 
(Begabungsförderung). 

(2) Das Ansuchen gemäß Abs. 1 ist bis zu einem vom Schulleiter 
festzulegenden Zeitpunkt zu stellen. Die Zuweisung zu einer bestimmten Klasse 
oder die Abweisung des Ansuchens hat durch den Schulleiter zu erfolgen. 

 

(3) Die im Rahmen des Unterrichtsbesuches erbrachten Leistungen sind vom 
unterrichtenden Lehrer zu beurteilen. Die Beurteilung gilt als Beurteilung für das 
betreffende Semester. 

 

(4) Dem Schüler ist ein Zeugnis über den Besuch des 
Unterrichtsgegenstandes oder der Unterrichtsgegenstände im betreffenden 
(höheren) Semester auszustellen, welches insbesondere zu enthalten hat: 

 

 1. Die Bezeichnung der Schule,  
 2. die Personalien des Schülers,  
 3. den Namen des unterrichtenden Lehrers,  
 4. die Bezeichnung des Lehrplanes,  
 5. die Bezeichnung des Unterrichtsgegenstandes sowie des Semesters,  
 7. die Beurteilung der Leistungen sowie  
 8. Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift des Lehrers und des 

Schulleiters oder (bei Abteilungsgliederung) des Abteilungsvorstandes 
sowie Rundsiegel der Schule. 

 

Zeitweise Teilnahme am Unterricht einzelner Unterrichtsgegenstände in einem 
höheren Semester 

 

§ 26c. (1) Nach Maßgabe der organisatorischen Möglichkeiten kann für 
Schüler der 10. oder einer höheren Schulstufe von zumindest dreijährigen 
mittleren oder höheren Schulen die zeitweise Teilnahme am Unterricht einzelner 
Unterrichtsgegenstände in einem höheren Semester auf Ansuchen ermöglicht 
werden (Begabungsförderung). 

 

(2) Das Ansuchen gemäß Abs. 1 ist bis zu einem vom Schulleiter 
festzulegenden Zeitpunkt zu stellen. Die Zuweisung zu einer bestimmten Klasse 
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oder die Abweisung des Ansuchens hat durch den Schulleiter zu erfolgen. 

(3) Die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem höheren Semester dient 
der Vorbereitung auf die gemäß § 23b abzulegende Semesterprüfung. Die im 
Rahmen dieses Unterrichtsbesuches erbrachten Leistungen sind nicht zu 
beurteilen. 

 

Wiederholen von Schulstufen Wiederholen von Schulstufen 
§ 27. (1) ... § 27. (1) ... 
(2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Klassenkonferenz die Wiederholung 

einer Schulstufe durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die nächsthöhere 
Schulstufe berechtigt ist (§ 25), zu bewilligen, wenn die Aufholung eines 
Leistungsrückstandes, der aus entwicklungs- oder milieubedingten oder aus 
gesundheitlichen Gründen eingetreten ist, ermöglicht werden soll und die 
Einordnung des Schülers in die neue Klassengemeinschaft zu erwarten ist und 
Abs. 3 nicht entgegensteht. Eine Wiederholung der letzten Stufe einer Schulart im 
Sinne dieses Absatzes - ausgenommen der 4. Stufe der Volksschule sowie der 
letzten Stufe einer Sonderschule - ist unzulässig. Eine freiwillige Wiederholung ist 
während des gesamten Bildungsganges nur ein Mal zulässig; hievon ist der 
Schüler nachweislich in Kenntnis zu setzen. Er ist berechtigt, trotz einer 
Bewilligung zur freiwilligen Wiederholung in die nächsthöhere Schulstufe 
aufzusteigen. Dem Schüler ist über die wiederholte Schulstufe ein Jahreszeugnis 
(§ 22 Abs. 1) oder nach Maßgabe des § 18a eine Jahresinformation auszustellen. 
Sofern sich die Berechtigung zum Aufsteigen nach dem Jahreszeugnis richtet, ist 
das für den Schüler günstigere Jahreszeugnis zu Grunde zu legen. 

(2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Klassenkonferenz die 
Wiederholung einer Schulstufe durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die 
nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist (§ 25), zu bewilligen, wenn die 
Aufholung eines Leistungsrückstandes, der aus entwicklungs- oder 
milieubedingten oder aus gesundheitlichen Gründen eingetreten ist, ermöglicht 
werden soll und die Einordnung des Schülers in die neue Klassengemeinschaft 
zu erwarten ist und Abs. 3 nicht entgegensteht. Eine Wiederholung der letzten 
Stufe einer Schulart im Sinne dieses Absatzes - ausgenommen der 4. Stufe der 
Volksschule sowie der letzten Stufe einer Sonderschule - ist unzulässig. Eine 
freiwillige Wiederholung ist während des gesamten Bildungsganges nur ein 
Mal zulässig; hievon ist der Schüler nachweislich in Kenntnis zu setzen. Er ist 
berechtigt, trotz einer Bewilligung zur freiwilligen Wiederholung in die 
nächsthöhere Schulstufe aufzusteigen. Dem Schüler ist über die wiederholte 
Schulstufe ein Jahreszeugnis (§ 22 Abs. 1) oder nach Maßgabe des § 18a eine 
Jahresinformation auszustellen. Sofern sich die Berechtigung zum Aufsteigen 
nach dem Jahreszeugnis richtet, ist das für den Schüler günstigere 
Jahreszeugnis zu Grunde zu legen. Ab der 10. Schulstufe von zumindest 
dreijährigen mittleren und höheren Schulen gehört der Klassenkonferenz auch 
ein allenfalls bestellter Lernbegleiter (§ 55c) an. Für Schüler ab der 10. 
Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen kann das 
Ansuchen im Fall von schwerwiegenden Leistungsrückständen, die eine 
Wiederholung der Schulstufe erforderlich erscheinen lassen, auch vom 
Lernbegleiter gestellt werden. 

(2a) Abs. 2 gilt für Schüler ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen 
mittleren und höheren Schulen mit der Maßgabe, dass 

(2a) Abs. 2 gilt ab der 10. Schulstufe von Schulen, an denen die 
semestrierte Oberstufe geführt wird, mit der Maßgabe, dass 

 1. das Ansuchen im Fall von schwerwiegenden Leistungsrückständen, die 
eine Wiederholung der Schulstufe erforderlich erscheinen lassen, auch 
vom Lernbegleiter gestellt werden kann, 
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 2. der Klassenkonferenz auch ein allenfalls bestellter Lernbegleiter (§ 55c) 

angehört, 
 

 3. es unerheblich ist, aus welchen Gründen ein Leistungsrückstand 
eingetreten ist, 

 1. es unerheblich ist, aus welchen Gründen ein Leistungsrückstand 
eingetreten ist, 

 4. eine Wiederholung auch der letzten Schulstufe zulässig ist und  2. eine Wiederholung auch der letzten Schulstufe zulässig ist und 
 5. die Wiederholung einer Schulstufe im Rahmen der Höchstdauer des 

Schulbesuches (§ 32) auch mehrmals zulässig ist. 
 3. die Wiederholung einer Schulstufe im Rahmen der Höchstdauer des 

Schulbesuches (§ 32) auch mehrmals zulässig ist. 
(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Übertritt in eine andere Schulart oder eine andere Form oder Fachrichtung 
einer Schulart 

Übertritt in eine andere Schulart oder eine andere Form oder 
Fachrichtung einer Schulart 

§ 29. (1) und (2) ... § 29. (1) und (2) ... 
(2a) Abweichend von Abs. 2 ist für den Übertritt in die 11. oder eine höhere 

Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen § 25 
Abs. 10 sinngemäß anzuwenden. Für den Fall, dass das Semesterzeugnis in einem 
oder mehreren in den vorhergehenden Semestern der angestrebten Schulart 
lehrplanmäßig vorgesehenen Pflichtgegenständen eine Nichtbeurteilung oder eine 
Beurteilung mit „Nicht genügend“ enthält, findet § 23a Anwendung. 

(2a) Abweichend von Abs. 2 ist für den Übertritt in die 11. oder eine 
höhere Schulstufe von Schulen, an denen die semestrierte Oberstufe geführt 
wird, § 25 Abs. 10 sinngemäß anzuwenden. Für den Fall, dass das 
Semesterzeugnis in einem oder mehreren in den vorhergehenden Semestern der 
angestrebten Schulart lehrplanmäßig vorgesehenen Pflichtgegenständen eine 
Nichtbeurteilung oder eine Beurteilung mit „Nicht genügend“ enthält, findet 
§ 23a Anwendung. 

(3) Für den Übertritt von einer Schulstufe in die gleiche Schulstufe einer 
anderen Schulart (Fachrichtung) ist Voraussetzung, daß der Schüler mit einem 
gleichartigen Jahreszeugnis der angestrebten Schulart berechtigt wäre, die 
betreffende Schulstufe zu wiederholen. Ab der 10. Schulstufe von zumindest 
dreijährigen mittleren und höheren Schulen ist der Übertritt in die gleiche 
Schulstufe einer anderen Schulart (Fachrichtung) nach Maßgabe des § 27 Abs. 2a 
zulässig. 

(3) Für den Übertritt von einer Schulstufe in die gleiche Schulstufe einer 
anderen Schulart (Fachrichtung) ist Voraussetzung, daß der Schüler mit einem 
gleichartigen Jahreszeugnis der angestrebten Schulart berechtigt wäre, die 
betreffende Schulstufe zu wiederholen. Ab der 10. Schulstufe von Schulen, an 
denen die semestrierte Oberstufe geführt wird, ist der Übertritt in die gleiche 
Schulstufe einer anderen Schulart (Fachrichtung) nach Maßgabe des § 27 
Abs. 2a zulässig. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 
§ 33. (1) … § 33. (1) … 
(2) Ein Schüler hört schon vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt auf, 

Schüler einer Schule zu sein 
(2) Ein Schüler hört schon vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt auf, 

Schüler einer Schule zu sein 
 a) bis f) …  a) bis f) … 
 g) wenn eine Ausgleichsprüfung gemäß § 30 Abs. 6 nicht innerhalb der 

festgesetzten Fristen abgelegt wird oder die letztmögliche 
Wiederholung der Ausgleichsprüfung gemäß § 30 Abs. 6 nicht oder mit 

 g) wenn eine Ausgleichsprüfung gemäß § 30 Abs. 6 nicht innerhalb der 
festgesetzten Fristen abgelegt wird oder nicht oder mit „Nicht 
genügend“ beurteilt wird. 
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„Nicht genügend“ beurteilt wird. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
Zulassung zur Prüfung Zulassung zur Prüfung 

§ 36a. (1) ... § 36a. (1) ... 
 (1a) An Schulen, an denen die semestrierte Oberstufe geführt wird, kann 

die Schulleitung nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses und mit 
Zustimmung der Schulbehörde festlegen, dass abweichend von Abs. 1 die 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten zur Ablegung der 
Hauptprüfung nur dann berechtigt sind, wenn 

  1. deren Semesterzeugnisse ab der 10. Schulstufe in allen 
Pflichtgegenständen eine Beurteilung aufweisen und in keinem 
Pflichtgegenstand die Note „Nicht genügend“ enthalten 

  2. deren Semesterzeugnisse ab der 10. Schulstufe in allen verbindlichen 
Übungen einen Teilnahmevermerk aufweisen und 

  3. diese sämtliche im Lehrplan vorgesehenen Pflichtpraktika und 
Praktika zurückgelegt haben. § 11 Abs. 10 findet Anwendung. 

 Die Bestimmungen des § 36 Abs. 2 Z 1 und 1a sowie Abs. 3 bleiben unberührt. 
Diese Festlegung ist für alle Klassen und Jahrgänge einer Schule (Schulart, 
Schulform, Fachrichtung) auf der 10. Schulstufe zu treffen. Die Schulleitung 
kann diese Anordnung nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses und 
mit Zustimmung der Schulbehörde aufheben. Die Anordnung der Schulleitung 
kann jeweils nur aufsteigend in Kraft treten. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Prüfungsgebiete, Aufgabenstellungen, Prüfungsvorgang Prüfungsgebiete, Aufgabenstellungen, Prüfungsvorgang 

§ 37. (1) bis (3b) ... § 37. (1) bis (3b) ... 
 (3c) Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die sich in einer 

längerfristigen stationären medizinischen Behandlung befinden, können die 
Prüfung auf Antrag und nach Maßgabe ihrer gesundheitlichen 
Voraussetzungen und der organisatorischen Möglichkeiten am Ort der 
Behandlung ablegen. Die Betreuung und Beaufsichtigung während der 
Prüfung kann vor Ort durch eine von der Prüfungskommission oder 
Schulbehörde entsandte Person erfolgen. § 18b ist anzuwenden. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 
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Wiederholung von Teilprüfungen bzw. von Prüfungsgebieten Wiederholung von Teilprüfungen bzw. von Prüfungsgebieten 

§ 40. (1) bis (3) ... § 40. (1) bis (3) ... 
(4) Der Schulleiter hat auf Antrag des Prüfungskandidaten diesem unter 

Bedachtnahme auf die gemäß § 36 Abs. 4 festgelegten Termine einen konkreten 
Prüfungstermin für die Wiederholung der Prüfung zuzuweisen. 

(4) Der Schulleiter hat aufgrund eines bis spätestens vier Wochen vor dem 
gemäß § 36 Abs. 4 verordneten Prüfungstermin zu stellenden Antrages des 
Prüfungskandidaten diesem unter Bedachtnahme auf die gemäß § 36 Abs. 4 
festgelegten Termine einen konkreten Prüfungstermin für die Wiederholung 
der Prüfung zuzuweisen. 

Externistenprüfungen Externistenprüfungen 
§ 42. (1) und (2) ... § 42. (1) und (2) ... 
(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den Aufgaben 

und dem Lehrplan der einzelnen Schularten zu bestimmen, aus welchen 
Prüfungsgegenständen die Externistenprüfungen im Sinne des Abs. 1 abzulegen 
sind. Für Externistenprüfungen, die einer Reifeprüfung, Reife- und 
Diplomprüfung, Diplomprüfung oder Abschlußprüfung entsprechen, ist die 
Aufteilung der Prüfungsgegenstände auf Zulassungsprüfungen und eine 
Hauptprüfung vorzusehen; wenn in Verordnungen auf Grund des § 34 Abs. 4 
Vorprüfungen vorgesehen sind, sind auch für diese Vorprüfungen 
Externistenprüfungen vorzusehen. Ferner ist vorzusehen, daß Prüfungskandidaten 
auf Ansuchen von der Ablegung einer Prüfung aus jenen Unterrichtsgegenständen 
ganz oder zum Teil zu befreien sind, über die sie ein Zeugnis einer öffentlichen 
oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule oder über eine 
Externistenprüfung vorweisen können, soweit damit der Nachweis der 
Beherrschung des entsprechenden Prüfungsstoffes gegeben ist. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den 
Aufgaben und dem Lehrplan der einzelnen Schularten zu bestimmen, aus 
welchen Prüfungsgegenständen die Externistenprüfungen im Sinne des Abs. 1 
abzulegen sind und eine Frist für die Anmeldung vorzusehen. Für 
Externistenprüfungen, die einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, 
Diplomprüfung oder Abschlußprüfung entsprechen, ist die Aufteilung der 
Prüfungsgegenstände auf Zulassungsprüfungen und eine Hauptprüfung 
vorzusehen; wenn in Verordnungen auf Grund des § 34 Abs. 4 Vorprüfungen 
vorgesehen sind, sind auch für diese Vorprüfungen Externistenprüfungen 
vorzusehen. Ferner ist vorzusehen, daß Prüfungskandidaten auf Ansuchen von 
der Ablegung einer Prüfung aus jenen Unterrichtsgegenständen ganz oder zum 
Teil zu befreien sind, über die sie ein Zeugnis einer öffentlichen oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule oder über eine Externistenprüfung 
vorweisen können, soweit damit der Nachweis der Beherrschung des 
entsprechenden Prüfungsstoffes gegeben ist. 

(4) bis (15) ... (4) bis (15) ... 
Fernbleiben von der Schule Fernbleiben von der Schule 

§ 45. (1) bis (3) ... § 45. (1) bis (3) ... 
(4) Auf Ansuchen des Schülers kann für einzelne Stunden bis zu einem Tag 

der Klassenvorstand, darüber hinaus der Schulleiter (der Abteilungsvorstand) die 
Erlaubnis zum Fernbleiben aus wichtigen Gründen erteilen. Wichtige Gründe 
können jedenfalls Tätigkeiten im Rahmen der Schülervertretung sowie die 
zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem anderen als dem besuchten Semester 
gemäß § 26c sein. 

(4) Auf Ansuchen des Schülers kann für einzelne Stunden bis zu einem 
Tag der Klassenvorstand, darüber hinaus der Schulleiter (der 
Abteilungsvorstand) die Erlaubnis zum Fernbleiben aus wichtigen Gründen 
erteilen. Wichtige Gründe können jedenfalls Tätigkeiten im Rahmen der 
Schülervertretung sowie die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem 
anderen als dem besuchten Semester oder der besuchten Schulstufe gemäß § 11 



  19 von 31 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 6b sein. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
Verfahren Verfahren 

§ 70. (1) Soweit zur Durchführung von Verfahren andere Organe als die 
Schulbehörden berufen sind, finden die allgemeinen Verfahrensbestimmungen des 
AVG keine Anwendung und sind in den nachstehend angeführten 
Angelegenheiten die Absätze 2 bis 4 anzuwenden: 

§ 70. (1) Soweit zur Durchführung von Verfahren andere Organe als die 
Schulbehörden berufen sind, finden die allgemeinen Verfahrensbestimmungen 
des AVG keine Anwendung und sind in den nachstehend angeführten 
Angelegenheiten die Absätze 2 bis 4 anzuwenden: 

 a) und b) ...  a) und b) ... 
 c) Besuch von Pflichtgegenständen, Freigegenständen, verbindlichen und 

unverbindlichen Übungen, des Förderunterrichtes, des Betreuungsteils an 
ganztägigen Schulen, das Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände 
sowie die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem höheren Semester 
(§§ 11, 12, 12a, 26b, 26c), 

 c) Besuch von Pflichtgegenständen, Freigegenständen, verbindlichen 
und unverbindlichen Übungen, des Förderunterrichtes, des 
Betreuungsteils an ganztägigen Schulen, das Überspringen 
einzelner Unterrichtsgegenstände sowie die Teilnahme am 
Unterricht in einem anderen als dem besuchten Semester oder in 
einer anderen als der besuchten Schulstufe (§§ 11, 12, 12a), 

 d) bis f) ...  d) bis f) ... 
 g) Maßnahmen der Begabungsförderung (§§ 26, 26a, 26b, 26c),  g) Maßnahmen der Begabungsförderung und sonstiger Teilnahme am 

Unterricht eines anderen Semesters oder einer anderen Schulstufe 
(§§ 11 Abs. 6b, 26, 26a), 

 h) bis k) ...  h) bis k) ... 
(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 82. (1) bis (20) ... § 82. (1) bis (20) ... 

 (21) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2022 geänderten oder eingefügten Bestimmungen und das 
Außerkrafttreten der gemäß dem genannten Bundesgesetz entfallenen 
Bestimmungen gilt Folgendes: 

  1. § 12 Abs. 7, § 19 Abs. 2 vierter Satz, § 82l samt Überschrift und § 82m 
samt Überschrift treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft; 

  2. § 20 Abs. 10 Z 5, § 22a Abs. 1 und § 82c samt Überschrift treten mit 
1. September 2022 in Kraft, gleichzeitig treten § 82d samt Überschrift 
und § 82e Abs. 1 bis 5 und Abs. 7 außer Kraft; 

  3. § 37 Abs. 3c, § 40 Abs. 4 und § 42 Abs. 3 treten mit 1. November 2022 
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in Kraft; 

  4. § 11 Abs. 3a und Abs. 6b, § 22a Abs. 2 Z 5 lit. b und d bis f, § 22b, 
§ 23a Abs. 11, § 25 Abs. 11, § 36a Abs. 1a, § 45 Abs. 4 und § 70 Abs. 1 
lit. c und g treten mit 1. September 2023 in Kraft, gleichzeitig treten 
§ 26b samt Überschrift, § 26c samt Überschrift sowie § 82c Abs. 3 
außer Kraft; 

  5. § 19 Abs. 2 dritter Satz, der Einleitungssatz des § 20 Abs. 10, § 22 
Abs. 1, § 23 Abs. 1, § 27 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz und Abs. 2a, 
§ 29 Abs. 2a und Abs. 3 und § 33 Abs. 2 lit. g treten für die 10. und die 
11. Schulstufe mit 1. September 2022 und hinsichtlich der weiteren 
Schulstufen jeweils mit 1. September der Folgejahre schulstufenweise 
aufsteigend in Kraft; 

  6. § 82e samt Überschrift tritt mit 31. August 2027 außer Kraft 
Optionenmodell „Neue Reifeprüfung“ bzw. „Neue Reife- und Diplomprüfung“ Übergangsrecht betreffend die semestrierte Oberstufe 

§ 82c. Mit Zustimmung des Schulgemeinschaftsausschusses können die 
Bestimmungen über die teilzentrale standardisierte Reifeprüfung bzw. Reife- und 
Diplomprüfung bereits ein Schuljahr vor dem Inkrafttreten bzw. Wirksamwerden 
gemäß § 82 Abs. 5p Z 2 und Z 4 sowie Abs. 5s Z 9 zur Anwendung gelangen. Eine 
solche Zustimmungserklärung bedarf der besonderen Beschlusserfordernisse 
gemäß § 64 Abs. 11 letzter Satz und ist bis spätestens zum Ende des ersten 
Semesters des Schuljahres 2012/13 (hinsichtlich der in § 82 Abs. 5p Z 2 lit. a 
genannten Schulen) bzw. 2013/14 (hinsichtlich der in § 82 Abs. 5p Z 2 lit. b 
genannten Schulen) der zuständigen Schulbehörde erster Instanz gegenüber 
vorzulegen, welche die vorgezogene Anwendung der für die Durchführung der 
teilzentralen standardisierten Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung 
relevanten Bestimmungen gemäß § 79 kundzumachen hat. 

§ 82c. (1) An zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen, an 
denen ab der 10. Schulstufe aufgrund § 82e in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 232/2021 im Schuljahr 2022/23 oder 2023/24 die Bestimmungen 
der semestrierten Oberstufe 

  1. anzuwenden sind, hat die Schulleitung bis zum 1. Oktober 2022 ohne 
Befassung des Schulgemeinschaftsausschusses eine Verordnung über 
die Anwendung oder den Ausschluss der Bestimmungen der 
semestrierten Oberstufe gemäß § 22a Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 zu erlassen, 

  2. nicht anzuwenden sind (ganzjährige Oberstufe), gilt eine Verordnung 
gemäß § 82e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 232/2021 
als eine solche über den Ausschluss der Anwendung der 
Bestimmungen der semestrierten Oberstufe gemäß § 22a Abs. 1 in der 
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Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022. 

 (2) Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund einer 
Wiederholung, eines Schulwechsels oder eines Übertrittes (§§ 29, 31) von 
einer Schule (Schulart, Schulform oder Fachrichtung), einer Klasse oder einem 
Jahrgang, in der oder dem 

  1. die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) geführt wird, in eine Schule 
(Schulart, Schulform oder Fachrichtung), eine Klasse oder einen 
Jahrgang, in der oder dem die ganzjährige Oberstufe geführt wird, ist 
§ 30 sinngemäß anzuwenden; für Ausgleichsprüfungen gemäß § 30 
Abs. 6 gilt § 33 Abs. 2 lit. g sinngemäß; 

  2. die ganzjährige Oberstufe geführt wird, in eine Schule (Schulart, 
Schulform oder Fachrichtung), eine Klasse oder einen Jahrgang, in 
der oder dem die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) geführt wird, ist 
abweichend § 30a sinngemäß anzuwenden; 

  3. die semestrierte Oberstufe geführt wird, in eine Schule (Schulart, 
Schulform oder Fachrichtung), in der die neue Oberstufe (§ 82 
Abs. 5s) geführt wird, sind für diese oder diesen an der aufnehmenden 
Schule die Bestimmungen über die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) in 
der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 19/2021 anzuwenden; 

  4. die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) geführt wird, in eine Schule 
(Schulart, Schulform oder Fachrichtung), in der die semestrierte 
Oberstufe geführt wird, sind für diese oder diesen an der 
aufnehmenden Schule die Bestimmungen über die semestrierte 
Oberstufe anzuwenden und gilt § 30 Abs. 6 sinngemäß. 

 (3) Im Schuljahr 2022/23 sind die Bestimmungen über die Individuelle 
Lernbegleitung (§ 19 Abs. 3a letzter Satz, § 19a, § 55c, § 27 Abs. 2 vorletzter 
und letzter Satz, § 61 Abs. 1 letzter Satz) nur für Schulen anzuwenden, in denen 
die semestrierte Oberstufe geführt wird. 

Übergangsrecht betreffend Externistenreifeprüfungen, Externistenreife- und 
Diplomprüfungen, Externistendiplomprüfungen und 

Externistenabschlussprüfungen (einschließlich Zusatzprüfungen) 

 

§ 82d. Auf Externistenreifeprüfungen, Externistenreife- und 
Diplomprüfungen, Externistendiplomprüfungen und 
Externistenabschlussprüfungen (einschließlich allfälliger Zusatzprüfungen), 
hinsichtlich derer die Zulassung zum Haupttermin 2015 oder zu einem der 

 



  22 von 31 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nachfolgenden Termine bis einschließlich dem gemäß § 36 Abs. 2 Z 3 lit. b des 
Jahres 2017 erfolgt, sind abweichend von § 42 die am 31. August 2010 für 
abschließende Prüfungen geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie 
die zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnungen anzuwenden. 

Übergangsrecht betreffend die neue Oberstufe Übergangsrecht betreffend die neue Oberstufe 
§ 82e. (1) Durch Verordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters kann 

nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses einmalig festgelegt werden, 
dass abweichend von § 82 Abs. 5s die die neue Oberstufe betreffenden 
Bestimmungen hinsichtlich der 10. Schulstufe erst mit 1. September 2018 oder 
2019 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen jeweils mit 1. September der 
Folgejahre schulstufenweise aufsteigend in Kraft treten, wenn dies im Hinblick auf 
die erforderlichen pädagogischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Umsetzung der neuen Oberstufe an der betreffenden Schule 
dringend geboten erscheint. Die Verordnung ist von der Schulleiterin oder vom 
Schulleiter bis spätestens 1. Dezember 2016 zu erlassen, gemäß § 79 
kundzumachen und unverzüglich der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

(2) Wenn gemäß Abs. 1 durch die Schulleiterin oder den Schulleiter das 
Inkrafttreten der die neue Oberstufe betreffenden Bestimmungen hinsichtlich der 
10. Schulstufe 

 

 1. mit 1. September 2018 oder  
 2. mit 1. September 2019  
und hinsichtlich der weiteren Schulstufen jeweils mit 1. September der Folgejahre 
schulstufenweise aufsteigend verordnet wurde, dann kann bei Vorliegen der in 
Abs. 1 genannten Gründe durch eine weitere Verordnung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses (bei 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme) 
das In- bzw. Außerkrafttreten der Bestimmungen gemäß § 82 Abs. 5s hinsichtlich 
der 10. Schulstufe mit 1. September 2021 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen 
jeweils mit 1. September der Folgejahre schulstufenweise aufsteigend festgelegt 
werden. Eine solche Verordnung ist im Fall der Z 1 bis spätestens 20. Juni 2018 
und im Fall der Z 2 bis spätestens 1. Dezember 2018 zu erlassen, gemäß § 79 
kundzumachen und unverzüglich der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu 
bringen. Diese Verordnung gilt ab dem Schuljahr 2021/22 als eine Verordnung 
über die Anwendung der Bestimmungen über die semestrierte Oberstufe gemäß 
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§ 82 Abs. 5s. 

(3) An Schulen, hinsichtlich derer keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen 
wurde, kann der Schulleiter oder die Schulleiterin, wenn er oder sie es 
pädagogisch oder organisatorisch als zweckmäßig erachtet, mit Zustimmung des 
Schulgemeinschaftsausschusses (bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der 
Mitglieder mit beschließender Stimme mit unbedingter Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen) verordnen, dass in den Schuljahren 2017/18 bis einschließlich 2022/23 
für die 10. und jeweils aufsteigend für die nachfolgenden Schulstufen für alle 
Schülerinnen und Schüler, die diese Schulstufen in den genannten Schuljahren 
jeweils erstmals oder im Fall der Wiederholung einer oder mehrerer dieser 
Schulstufen durch diese Schülerinnen und Schüler allenfalls auch weitere Male 
besuchen, die die Oberstufe betreffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der vor den in § 82 Abs. 5s genannten Zeitpunkten geltenden Fassung gelten. Für 
die Schuljahre 2021/22 und 2022/23 gilt diese Verordnung mit der Maßgabe, dass 
für die 10. und jeweils aufsteigend für die nachfolgenden Schulstufen für alle 
Schülerinnen und Schüler, die diese Schulstufen in den genannten Schuljahren 
besuchen, die die semestrierte Oberstufe betreffenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes (§ 82 Abs. 5s) nicht anzuwenden sind. Eine solche Verordnung ist 
bis spätestens bis zum Beginn des Schuljahres 2021/22 zu erlassen, gemäß § 79 
kundzumachen und unverzüglich der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

(4) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat den 
Vollzug der die neue Oberstufe betreffenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
bis spätestens Ende 2019 zu evaluieren und gegebenenfalls Verbesserungen der 
Rechtslage so zeitgerecht vorzuschlagen, dass sie mit 1. September 2023 für alle 
zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen in Kraft gesetzt werden 
können. An Schulen, hinsichtlich derer eine Verordnung gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 
erlassen wurde, treten die Bestimmungen gemäß § 82 Abs. 5s hinsichtlich der 
10. Schulstufe mit 1. September 2023 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen 
jeweils mit 1. September der Folgejahre schulstufenweise aufsteigend in bzw. 
außer Kraft. 

 

(5) An Schulen, an denen auf Grundlage des § 78c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2012 Schulversuche zur neuen Oberstufe 
durchgeführt wurden, finden ab dem im § 82 Abs. 9 Z 1 bestimmten Zeitpunkt, 
abweichend von § 82 Abs. 5s, die die neue Oberstufe betreffenden Bestimmungen 
hinsichtlich der 11., 12. und 13. Schulstufe Anwendung. 
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(6) An Schulen, in welchen im Schuljahr 2020/21 die in § 82 Abs. 18 Z 1 

genannten Bestimmungen anzuwenden sind, kann die Schulleitung die 
Anwendung dieser Bestimmungen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 19/2021 bis zum Schuljahr 2022/23 aufschieben. 

(6) An Schulen, in welchen im Schuljahr 2020/21 die in § 82 Abs. 18 Z 1 
genannten Bestimmungen anzuwenden sind, kann die Schulleitung die 
Anwendung dieser Bestimmungen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 19/2021 bis zum Schuljahr 2022/23 aufschieben. 

(7) Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund einer Wiederholung, 
eines Schulwechsels oder eines Übertrittes (§§ 29, 31) 

 

 1. von einer Schule (Schulart, Schulform oder Fachrichtung), einer Klasse 
oder einem Jahrgang, in der oder dem die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) 
geführt wird, in eine Schule (Schulart, Schulform oder Fachrichtung), 
eine Klasse oder einen Jahrgang, in der die ganzjährige Oberstufe geführt 
wird, ist § 30 sinngemäß anzuwenden; für Ausgleichsprüfungen gemäß 
§ 30 Abs. 6 gilt § 33 Abs. 2 lit. g sinngemäß; 

 

 2. von einer Schule (Schulart, Schulform oder Fachrichtung), einer Klasse 
oder eines Jahrganges, in der oder dem die ganzjährige Oberstufe geführt 
wird, in eine Schule (Schulart, Schulform oder Fachrichtung), eine Klasse 
oder einen Jahrgang, in der die neue Oberstufe (§ 82 Abs. 5s) geführt 
wird, ist abweichend § 30a sinngemäß anzuwenden. 

 

Übergangsrecht betreffend die neue Oberstufe  
§ 82e. (6) An Schulen, in welchen im Schuljahr 2020/21 die in § 82 Abs. 18 

Z 1 genannten Bestimmungen anzuwenden sind, kann die Schulleitung die 
Anwendung dieser Bestimmungen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 19/2021 bis zum Schuljahr 2022/23 aufschieben. 

 

Abschließende Prüfungen einschließlich Reife- und Diplomprüfungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 

Abschließende Prüfungen einschließlich Reife- und Diplomprüfungen für 
die Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 

§ 82l. In Ausnahme zu den Bestimmungen des 5. bis 8. Abschnittes dieses 
Bundesgesetzes über abschließende Prüfungen einschließlich Reife- und 
Diplomprüfungen kann der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung für die genannten Prüfungen für die Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 
mit Verordnung Regelungen treffen. Diese Verordnung muss zumindest 
Regelungen über Form und Umfang der Prüfungen, die Zusammensetzung der 
Prüfungskommissionen, die Prüfungstermine, die Zulassung zur Prüfung, die 
Prüfungsgebiete, die Aufgabenstellungen und den Prüfungsvorgang enthalten. 

§ 82l. In Ausnahme zu den Bestimmungen des 5. bis 8. Abschnittes dieses 
Bundesgesetzes über abschließende Prüfungen einschließlich Reife- und 
Diplomprüfungen kann der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung für die genannten Prüfungen für die Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 
mit Verordnung Regelungen treffen. Diese Verordnung muss zumindest 
Regelungen über Form und Umfang der Prüfungen, die Zusammensetzung der 
Prüfungskommissionen, die Prüfungstermine, die Zulassung zur Prüfung, die 
Prüfungsgebiete, die Aufgabenstellungen und den Prüfungsvorgang enthalten. 



  25 von 31 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 

Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 
von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur 

Bekämpfung von COVID-19 
§ 82m. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann 

der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2021/22 mit Verordnung 

§ 82m. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
kann der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen 
abgewichen werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft 
gesetzt werden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Artikel 3 
Änderung des Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge 

§ 69. (1) bis (20) … § 69. (1) bis (20) … 
 (21) § 72b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2022 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft. 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 
§ 72b. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2021/22 mit Verordnung 

§ 72b. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 
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Artikel 4 
Änderung des Schulzeitgesetzes 1985 

§ 2. (1) bis (2a) … § 2. (1) bis (2a) … 
 (2b) Durch Verordnung der Schulleitung kann in zumindest dreijährigen 

mittleren und höheren Schulen das Ende des ersten Semesters abschließender 
Klassen und Jahrgänge auf einen zwischen dem 23. Dezember und dem Beginn 
der Semesterferien liegenden Sonntag festgelegt werden. Das zweite Semester 
beginnt abweichend von Abs. 2 Z 1 lit. c am darauffolgenden ersten Montag. 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 
§ 16a. (1) bis (17) … § 16a. (1) bis (17) … 
 (18) § 2 Abs. 2b und § 16e samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2022 treten mit 1. September 2022 in Kraft. 
Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 

Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 
von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 
§ 16e. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2021/22 mit Verordnung 

§ 16e. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

§ 17. … § 17. … 

Artikel 5 
Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) Der im Schulorganisationsgesetz als Aufnahmsvoraussetzung 

vorgeschriebene erfolgreiche Abschluß der 8. Schulstufe bzw. die erfolgreiche 
(2) Der im Schulorganisationsgesetz als Aufnahmsvoraussetzung 

vorgeschriebene erfolgreiche Abschluß der 8. Schulstufe bzw. die erfolgreiche 
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Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht sind gegeben, wenn 
die Voraussetzungen für die Aufnahme in die 1. Stufe einer mittleren oder einer 
höheren Schule gemäß § 28 Abs. 3 bis 5 des Schulunterrichtsgesetzes gegeben 
sind. 

Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht sind gegeben, wenn 
die Voraussetzungen für die Aufnahme in die 1. Stufe einer mittleren oder einer 
höheren Schule gemäß § 28 Abs. 3 bis 5 des Schulunterrichtsgesetzes gegeben 
sind. Schulstufen, hinsichtlich derer die im Winter- und im Sommersemester 
erbrachten Leistungen am Ende des Unterrichtsjahres als Jahresleistungen zu 
beurteilen sind und die Semester der letzten Schulstufe der semestrierten 
Oberstufe bilden ein Kompetenzmodul. 

(3) … (3) … 
(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative 

Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im II. Hauptstück 
festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, dass zwei oder mehrere der im 
II. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als alternative oder als 
zusammengefasste Pflichtgegenstände zu führen sind. Überdies können bei 
Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die 
Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt werden. 
Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände 
als Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände (auch 
Freigegenstände für besonders begabte und interessierte Schüler mit 
entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie ein 
Förderunterricht vorgesehen werden. 

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative 
Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im II. Hauptstück 
festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, dass zwei oder mehrere der im 
II. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als alternative oder als 
zusammengefasste Pflichtgegenstände zu führen sind. Überdies können bei 
Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die 
Teile gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt werden. 
Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände 
als Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände (auch 
Freigegenstände für besonders begabte und interessierte Schüler mit 
entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie ein 
Förderunterricht vorgesehen werden. Weiters können auf Grund der Aufgaben 
der einzelnen höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten sowie der 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten des Bundes (§ 2) durch 
schulautonome Lehrplanbestimmungen im Rahmen der Ermächtigung (Abs. 1) 
zusätzlich zu den in § 17 genannten Unterrichtsgegenständen weitere 
Pflichtgegenstände, alternative Pflichtgegenstände, insbesondere 
Wahlpflichtgegenstände, und verbindliche Übungen festgelegt sowie 
Pflichtgegenstände oder Teile davon zusammengefasst werden. 

(5) … (5) … 
§ 7. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: § 7. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, 

deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer von mehreren 
Unterrichtsgegenständen gewählt werden kann, und der gewählte 
Unterrichtsgegenstand wie ein Pflichtgegenstand gewertet wird; 

 4. unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, 
deren Besuch zur Wahl gestellt wird und der gewählte 
Unterrichtsgegenstand oder die gewählten Unterrichtsgegenstände wie 
Pflichtgegenstände gewertet werden; 
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 4a. …  4a. … 
 5. unter Förderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsveranstaltungen 

für Schüler, die in Pflichtgegenständen eines zusätzlichen 
Lernangebotes bedürfen, weil sie die Anforderungen in wesentlichen 
Bereichen nur mangelhaft erfüllen oder wegen eines Schulwechsels 
Umstellungsschwierigkeiten haben; 

 5. unter Förderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsveranstaltungen 
für Schüler, für die eine Förderungsbedürftigkeit durch die 
unterrichtende Lehrperson festgestellt wurde oder die sich für diesen 
ergänzenden Unterricht anmelden; 

 6. bis 10. …  6. bis 10. … 
Klassenschülerzahl Klassenschülerzahl 

§ 15. Die Klassenschülerzahl an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten ist vom Schulleiter oder von der Schulleiterin unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf den Förderbedarf der 
Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten und auf die 
mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach Maßgabe der der Schule 
gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen. § 8a Abs. 2 
ist anzuwenden. 

§ 15. Die Klassenschülerzahl an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten ist vom Schulleiter oder von der Schulleiterin unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicherheit, auf den Förderbedarf der 
Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten und auf die 
mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach Maßgabe der der Schule 
gemäß § 8a Abs. 3 zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen. § 8a Abs. 2 
ist anzuwenden. Für die Wahlpflichtgegenstände können ab der 10. Schulstufe 
Schülergruppen gebildet werden, die auch klassen-, schulstufen- oder 
schulstandortübergreifend geführt werden können. 

§ 17. Lehrpläne § 17. Lehrpläne 
(1) In den Lehrplänen der höheren land- und forstwirtschaftlichen 

Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
(1) In den Lehrplänen der höheren land- und forstwirtschaftlichen 

Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
 a) bis b) …  a) bis b) … 
 c) Ab der 9. Schulstufe ist für jene Schülerinnen und Schüler, die am 

Religionsunterricht nicht teilnehmen, der Pflichtgegenstand Ethik im 
Ausmaß von zwei Wochenstunden vorzusehen. 

 c) Ab der 9. Schulstufe ist für jene Schülerinnen und Schüler, die am 
Religionsunterricht nicht teilnehmen, der Pflichtgegenstand Ethik im 
Ausmaß von zwei Wochenstunden vorzusehen. 

 Weiters können Wahlpflichtgegenstände als alternative Pflichtgegenstände in 
einem solchen Stundenausmaß vorgesehen werden, dass unter Einbeziehung der 
sonstigen Pflichtgegenstände das Gesamtstundenausmaß der Pflichtgegenstände 
für alle Schülerinnen und Schüler gleich ist. Die Wahlpflichtgegenstände dienen 
der Ergänzung, Erweiterung oder Vertiefung der im ersten Satz angeführten 
Pflichtgegenstände und der spezifischen Bildungsinhalte der jeweiligen Schulart, 
Schulform oder Fachrichtung. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 35. (1) bis (20) … § 35. (1) bis (20) … 
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 (21) § 5 Abs. 2 und Abs. 4 letzter Satz, § 7 Z 4 und Z 5, § 15, der Schlussteil 

des § 17 Abs. 1 und § 42 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2022 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 
§ 42. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2021/22 mit Verordnung 

§ 42. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und kann rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Artikel 6 
Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2021/22 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 

Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die 
Schuljahre 2019/20 bis 2022/23 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von COVID-19 
§ 28b. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2021/22 mit Verordnung 

§ 28b. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 
2019/20 bis 2022/23 mit Verordnung 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen 
Regelung jene gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen 
werden soll und rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden. 

§ 30. (1) bis (29) … § 30. (1) bis (29) … 
 (30) § 28b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2022 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft. 
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Artikel 7 
Änderung des Privatschulgesetzes 

§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) … 
 (4) Die an der Schule verwendeten Lehrpersonen haben 

 a) die in Abs. 1 lit. a, b und d genannten Bedingungen zu erfüllen und 
  b) die Lehrbefähigung für die betreffende oder eine verwandte Schulart 

oder eine sonstige geeignete Befähigung  
  c) sowie Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache nach zumindest 

dem Referenzniveau C 1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des 
Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 
vom 17. März 1998 zum Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen – GER nachzuweisen. 

(5) Die zuständige Schulbehörde kann von dem Erfordernis der 
österreichischen Staatsbürgerschaft (Abs. 1 lit. a und Abs. 4) Nachsicht erteilen, 
wenn die Verwendung im Interesse der Schule gelegen ist und öffentliche 
Interessen der Nachsichterteilung nicht entgegenstehen. 

(5) Die Schulbehörde kann auf Antrag 
 a) von dem Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft (Abs. 1 

lit. a) 
 b) vom Nachweis gemäß Abs. 4 lit. c 
 1. für Lehrpersonen an Schulen mit der Unterrichtssprache 

„Englisch“ oder 
 2. für Lehrpersonen an Schulen, die keine gesetzlich geregelte 

Schulartbezeichnung führen oder durch deren Besuch gemäß 
§ 12 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76/1985, die 
allgemeine Schulpflicht nicht erfüllt werden kann oder die nach 
dem vom zuständigen Bundesminister erlassenen oder 
genehmigten Organisationsstatut nicht auf die Erlangung eines 
Zeugnisses über den erfolgreichen Besuch einer Schulstufe oder 
einer Schulart (Schulform bzw. Fachrichtung einer Schulart) 
oder nicht auf den Erwerb der mit der erfolgreichen Ablegung 
einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, Diplomprüfung 
oder Abschlussprüfung verbundenen Berechtigungen abzielen 

Nachsicht erteilen, wenn die Verwendung im Interesse der Schule gelegen ist und 
öffentliche Interessen der Nachsichterteilung nicht entgegenstehen. 
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§ 29. (1) bis (13) … § 29. (1) bis (13) … 
 (14) § 5 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. I 

xxx/2022 treten rückwirkend mit 30. Juni 2022 in Kraft. 
§ 30. … § 30. … 
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